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Die Evangeliſch Prote

Großherzogthum Baden , die in Chriſtus dem Herrn

das Haupt ſeiner großen Gemeinde verehrt , und in der

heiligen Schrift die von aller menſchlichen Autorität un⸗

abhaͤngige Norm des chriſtlichen Glaubens erkennt , hat
als aͤußere Gemeinſchaft die Rechte des Staatsoberhauptes

zu erkennen und au verehren , in deren Gemaͤßheit daſ⸗

ſelbe nicht nur von allen ihren Verhandlungen , Beſchluͤſ⸗

ſen und Anordnungen Kenntniß zu nehmen , ſondern auch

denſelben auf den verfaſſungsmäßigen Wegen die zu ihrer
Vollziehung erforderliche Genehmigung zu ertheilen , oder

wenn und in ſofern ſie mit dem Staatswohl nicht ver⸗

einbarlich waͤren , zu verſagen hat ; dagegen kann ſie aber

auch erwarten , daß der Staat die zu ſeinem Wohl eben

ſo unentbehrliche als gedeihliche Wirkſamkeit der Kirche
in ſeinen kraͤftigen Schutz nehmen und beſtens wahren
und foͤrdern werde .

Y a

Wáhrend fie alfo in fih felber ein organifhes Ganz

zes bildet , das , von ſeinen Urbeſtandtheilen ausgehend ,
die vereinzelte Wirkſamkeit derſelben in immer groͤßere
umfaſſendere Kreiſe vereinigt , und bei jedem Schritte die

verhaͤltnißmaͤßige Staatsaufſicht und Mitwirkung in ſich
aufnimmt , findet ſie in dem evangeliſchen Regenten des

Staats und zugleich ihrem oberſten Landesbiſchofe , der alle

aus beiden Eigenſchaften fließenden Rechte circa sacra aus⸗

uͤbt, den letzten ſtaats -Nund kirchenrechtlichen Vereini⸗

gungspunkt .

g g,

Sie umfaßt alle einzelnen Evangeliſchen Pfarrgemein⸗
den des Landes , deren jede einerſeits eine fúr ſich beſte⸗
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hende kirchliche Gemeinſchaft mit allen Befugniſſen und

Obliegenheiten derſelben bildet , anderſeits zugleich als

Glied der geſammten Evangeliſchen Landeskirche erſcheint ,
und mit ihr gleiche Verfaſſung , gleiche Rechte und Pflich⸗

ten hat .
Jede dieſer Gemeinden findet in ihrem Kirchenaͤlte⸗

ſtenrathe , deſſen Glieder ſie nach freier Wahl und zu Folge
einer beſondern Wahlordnung ernennt , das Organ und

Mittel zur Verwaltung der ſittlichen , religidſen und kirch —

lichen Angelegenheiten , auf den Grund der allgemeinen

Kirchenverfaſſung und Kirchenordnung .

Dieſem iſt eine eigene Inſtruktion , genannt Kir⸗

chengemeinde - Ordnung von der geſammten Kirche

unter hoͤchſter Sanction des Staatsoberhauptes als ein ,

dem Materiellen nach , integrirender Theil der Kirchen —

verfaſſung gegeben .

§. 4

Ueber die Rechte und Pflichten der bei dieſen Kirchenge —

meinden angeſtellten Pfarrer werden die bisher beſtandenen

Geſetze , nach einer neuen Reviſion , das Naͤhere beſtimmen .

S: 5.

Die Pfarrer und Kirchengemeindeaͤlteſten treten in

nähere Berbindung unter ſich durch die Speeial - und

Generalſynode , bei welcher ſie ſich im Namen der Kirche

uͤber die allgemeinſten und wichtigſten Angelegenheiten der⸗

ſelben ausſprechen und berathen .

G. 6

Die Specialſynode , die ſich in der Regel am

Wohnort des Dekans verſammelt und alle Pfarrgemein⸗
den eines Bezirks oder einer Dideeſe umfaßt , beſteht aus

ſaͤmmtlichen Pfarrern dieſes Bezirks , welche theils in

dieſer Eigenſchaft , theils als Glieder oder Vorſteher des

Kirchenaͤlteſtenraths erſcheinen , und aus einer Deputa⸗

tion weltlicher Mitglieder der Kirchenvorſtände in die⸗



ſem Bezirk , welche ſtets die Haͤlfte der geiſtlichen Mit⸗

glieder betragen ſoll , nach Inhalt der Wahlordnung .

Sie tritt alle 3 Jahre unter der Geſchaͤftsleitung des

Dekans zuſammen , und ihr wohnt ein landesherrlicher

Kommiſſarius bey .

Die Befugniſſe und Pflichten dieſer Didceſanſynode

ſpricht die Synodalordnung aus .

H T

Außer dieſer Didceſanſynode wird alle 3 Jahre eine

Pfarrſynode gehalten , welche die wiſſenſchaftliche und ſitt —

liche Fortbildung der Geiſtlichkeit zum Zweck hat . Die⸗

ſer auch unter Leitung des Dekans zu haltenden Pfarr⸗

ſynode wohnt kein Großherzoglicher Kommiſſaͤr bei .

S8.

Eben ſo findet alle 3 Jahre ein Schulkonvent

ſtatt , um alle Gegenſtaͤnde der fuͤr den Staat und die

Kirche gleich wichtigen oͤffentlichen Erziehung zu berathen ,

und die wiſſenſchaftliche und ſittliche Ausbildung der Leh⸗
rer zu foͤrdern. Der Dekan leitet das Geſchaͤft , ein kom⸗

mittirter Staatsdiener wohnt ſolchem bei , und jeder Geiſt —
liche kann daran Theil nehmen .

Ge 9a

Die Generalfynode repráfentirt die gefammte
Evangeliſche Landeskirche . Auf derſelben erſcheinen :

1) Aus der Landesgeiſtlichkeit von je zwei Dideceſen Ein

Abgeordneter , durch jedesmalige freie Wahl dazu be⸗

ſtimmt , ohne Ruͤckſicht, ob er in dieſem oder einem an⸗

dern Theil des Landes wohne , Dekan ſey oder nicht ,
in Gemaͤßheit der in der Wahlordnung enthaltenen Vor⸗

ſchriften .

2) Aus den weltlichen Kirchenvorſtaͤnden , von je vier Dio⸗

ceſen Ein Deputirter , der durch Wahlmaͤnner , die aus

dem Kirchenaͤlteſtenrathe zu dem Zweck der Wahl eines
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Deputirten zur Generalſynode beſtimmt ſind , erwaͤhlt

wird , und Glied eines Kirchengemeinderaths in dem

Großherzogthum ſeyn muß .

3) Aus zwei geiſt - und weltlichen Gliedern der Evangeli⸗

ſchen Miniſterial - Kirchenbehoͤrde.

4) Aus einem von Sr . Koͤnglichen Hoheit zu ernen⸗

den Gliede der theologiſchen Facultät zu Heidelberg .

5) Der ganzen Generalſynode praͤſidirt ein landesherrli⸗

cher Kommiſſarius .
Die Generalſynode der vereinigten Evangeliſchen Kir —

che verſammelt ſich zum erſtenmal im Jahr 1823 , und

in der Folge ſo oft das Beduͤrfniß und die Ordnung der

Kirche nach dem Gutachten der oberſten Kirchenbehoͤrde ,

und inſonderheit nach dem Inhalte der Specialſynodal⸗
Protokolle es erfordern mag , in der Reſidenz , als dem

Mittelpunkte des Landes .

Sie ordnet ihren Geſchaͤftsgang nach eigenem Ermeſ⸗

ſen , fuͤhrt ein doppeltes Protokoll uͤber ſaͤmmtliche Ber -

handlungen , und legt nach vollendetem Geſchaͤft ihre Akten

in der Regiſtratur der oberſten Kirchenbehoͤrde nieder .

Nach erfolgter landesherrlicher Genehmigung werden

die Beſchluͤſſe durch einen Generalſynodal - Receß bekannt

gemacht .
§. 10 .

Kompetenz und Auftrag derſelben ift : ,

a) Ueber Erhaltung der Kirchenverfaſſung , der dar⸗

auf ruhenden Autonomie und wuͤrdigen Stellung der

Kirche im Einklang mit der Unionsakte im Allgemeinen

und Einzelnen zu wachen ;

b) Ueber die allgemeine Befolgung der Kirchenordnung zur

Erhaltung wuͤnſchenswerther Gleichheit der Landeskirche

in Lehre , Kultus , Disciplin und andern kirchlichen An —

ſtalten , gedeihliches Aufſehen zu tragen ;

© Auf das Amtsverhalten und Privatleben der Landes⸗

geiſtlichkeit ein wachſames Auge zu richten , und in ge⸗



A

eignetem Wege zu verhuͤten, daß durch einzelne Glieder

derſelben weder das innere Wohl , noch die aͤußere Ehre
der Kirche gefaͤhrdet , und das Amt der Geiſtlichen
»verlaͤſtert werde . «

d ) Nach den im verfloſſenen Daliri gemachten Erfah —
rungen hat ſie in reifliche Betrachtung zu ziehen , wie

die Kirchenverfaſſung ins Leben eingegangen , und in

welchen Theilen ſie etwa noch einer hoͤhern Vollendung
beduͤrftig ſeyn könne ; ob und welche Modifikationen in

der Kirchenordnung nothwendig oder raͤthlich ſeyen ; end —

lich ob und welche Wuͤnſche in Verwaltung und Ber -

wendung der allgemeinen und Lokalvermoͤgen — die

zwar unter hoͤchſter Staatsaufſicht der Kirche zuſteht ,
deren Art und Weiſe aber durch beſondere organiſche
Geſetze , die Berwaltungs - und Almoſenord dnung , naͤher
beſtimmt wird —ſo wie der beſondern kirchlichen Witt —
wen⸗ und Huͤlfskaſſen zur gedeihlichen Beruͤckſichtigung
kommen moͤgen, wobei immer die Rechnungen vorzule⸗
gen ſind .

ý ax

e ) Hat fie die von dem oberften Kirhenfollegium aus den

Protokollen der Bezirksſynoden enthobenen , zu ihrer Be—
rathung ausgeſetzten und ihr nebſt ſaͤmmtlichen Proto —
kollen ſelbſt mitzutheilenden Wuͤnſche und Vorſchlaͤge,
ſo wie

£) die Anſichten , Erfahrungen und Wuͤnſche ihrer Glieder ,
das gemeinſame Wohl der Evangeliſchen Kirche des Lan —
des betreffend , zu vernehmen und deren Vor - und YAn-

traͤge zu pruͤfen.

6 Ueber alles Vorſtehende gemeinſchaftliche Beſchluͤſſe zu
faſſen , oder , wo die Sache dazu noch nicht
waͤre, gutachtliche Vorſchläge zu berathen , und endlich

1) uͤber eines wie das andere durch die landesherrlichen
Kommiſſarien die Regierung zur Reſolution daruͤber zu
veranlaſſen .
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§. 11 .

Sur Handhabung der landesherrlichen und kirchenober —

haͤuptlichen Oberaufſicht , treten die Kirchen - und Schul⸗

viſitationen ein , welche erſtere alle 2 Jahre , letztere

hingegen alle Fahre in jedem Kirchſpiele , vorderſamſt im

Pfarrorte ſelbſt von dem Dekan , als dazu beauftragten

landesherrlichen oder oberbiſchoͤflichen Kommiſſarius gehal⸗

ten werden , wo nicht fuͤr einzelne Orte eine Ausnahme

auf 2 Jahre von der oberſten Kirchenbehoͤrde für gut bez

funden wird . j

Der Defan unterfuht den fittlihen , religiofen , fird -

lichen , kirchenpolizeilichen und Schulzuſtand der Gemeinde ,

ſo wie den Beſtand des kirchlichen Localfonds , um zu

ſehen , ob in allem , der beſtehenden Kirchenverfaſſung ,

Kirchen - und Kirchengemeindsordnung gemaͤß, zum ge⸗

meinſamen Zwecke des Kirchen - und Staatswohls gehandelt

werde .

Er leitet , wo er Abweichungen davon findet , ſolches
in die geſetzlichen Wege , ſo weit ſeine amtliche Wirkſam⸗
keit reicht , geht in andern Faͤllen , nach deren Art und

Befund , entweder die weltliche Amtshuͤlfe oder die oberſte

Kirchenbehoͤrde an , nimmt alle Ergebniſſe ſeiner Unter⸗

ſuchung zu Protokoll , befoͤrdert dieß an die hoͤchſte Kirə

chenbehoͤrde — und macht deren Verfuͤgung dem Pfarrer

und Kirchenvorſtande der einzelnen Gemeinden bekannt .

Ein gleiches Verfahren findet bei der Viſitation der

Dekanatspfarrei ſtatt , die von einem andern nach den be⸗

ſtehenden Verordnungen durch die evangeliſche Miniſterial⸗

Kirchenſektion zu beſtimmenden Geiſtlichen geſchieht .
Da der Dekan aber bei dieſem Geſchaͤfte nebſt dem

Staatsauftrag auch noch , dem Geiſte der Kirchenverfaſſung

gemäß , als erſter Mitbruder ſeiner Dideeſan - Gemeinde er⸗

ſcheint , ſo werden ihm , um darin das Wohlthaͤtige einer

alten Kircheneinrichtung , der ſogenannten Klaſſenkonvente ,

zu bewahren , in dieſer Eigenſchaft jedesmal zwei den ,



Orte der Viſitation nahe , von der Synode auf 2 Jahre

erwaͤhlte Pfarrer als Aſſiſtenten beigeordnet , mit deren

Zuthun der Dekan auf ſeine Amtsbruͤder durch bruͤderli —

hen Zuſpruch und freundliche Ermahnung wohlthaͤtig zu
wirken ſucht .

Ge 142 :

Die Wirkſamkeit des Dekans , —als Delegirten der

oberſten Kirchenbehoͤrde , durch welche ſie die ihr von dem

Staatsoberhaupt anvertraute Kirchenaufſicht und Kirchen -
fuͤrſorge uͤbt — bei der Specialſynode , findet ihre genauere

Beſtimmung in der Synodalordnung ; bei der General⸗

ſynode treten die aus der Mitte der oberſten Kirchenbe —

hoͤrde kommittirten Mitglieder in die Wahrnehmung der

Pflichten , welche und ſo weit ſie ihrer kommittirenden

Stelle aus Auftrag des Staatsoberhauptes obliegen . Sie

haben alſo dahin zu ſehen , daß weder der Staat durch
die Kirche , noch dieſe durch jenen in ihren beiderſeitigen
Verhaͤltniſſen benachtheiligt oder gefaͤhrdet werden , verbin —

den damit ihre eigene Theilnahme , als Selbſtglieder der

Kirche , an allen Berathungen der Generalſynode , und

durch ſie bieten ſich Kirche und Staat die Hand zur För⸗
derung und Bewahrung ihres gemeinſamen Zwecks und

Wohls ,
l

13 .

Mit den Beſtimmungen dieſer Kirchenverfaſſung ſoll
nun die bisherige Geſetzgebung in kirchlichen Angelegen⸗
heiten vermittelſt einer Reviſion in vollkommenen Einklang
gebracht werden .

Als mit den Kommiſſionsberichten und Synodalbeſchluͤf⸗
ſen uͤbereinſtimmend beglaubiget .

Karlsruhe , den 16 . Auguſt 1821 .

Dr . Philipp Karbach ,
Pfarrer , als Secretaͤr der Generalſynode .
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